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(1) Die Eigentimer von Anschlul3grundflachen sind verpflichtet, die Abwdasser (Schmutzwdsser oder
Niederschlagswasser) nach Maligabe des AnschluBverpflichtungsbescheides des& 3in die bewilligte 6ffentliche
Kanalisationsanlage (8 32 des Wasserrechtsgesetzes 1959) nach den Bestimmungen dieses Gesetzes einzuleiten. Sind
Eigentimer der AnschluBgrundflache und Eigentiimer eines auf dieser Grundflache befindlichen Baues oder sonstigen
Anlage verschiedene Personen, trifft diese Verpflichtung den Eigentimer des Baues oder der sonstigen Anlage.

(2) Diese Verpflichtung besteht nicht

1. fur Grundflachen, die dem 6ffentlichen Verkehr dienen,
2. fur unbebaute Anschlu3grundfldchen, wenn darauf keine

Schmutzwasser anfallen und die Niederschlagswasser ohne nachteilige Auswirkungen und ohne Anlagen auf
eigenem Grund versickern oder verrieseln kénnen,

3. fur Bauten, bei denen nur Niederschlagswasser anfallen, die ohne nachteilige Auswirkungen zur Ganze versickern
oder verrieseln kdnnen. Bauten im Sinne dieser Bestimmung sind solche, die mit Bauten, bei denen auch
Schmutzwasser anfallen, nicht in Verbindung stehen oder im Falle des Abbruches der anderen Bauten fir sich
allein bestehen kdnnten,

4. wenn die nachstgelegene Grenze der Anschlu3grundflache mehr als 30 m von der Achse des nachstgelegenen
Sammelkanals entfernt ist, wobei im Falle einer Verwendung der auf der Grundflache bestehenden Bauten oder
sonstigen Anlagen in funktioneller oder wirtschaftlicher Einheit eine allfallige grundbicherliche Unterteilung der
Grundflache nicht zu berucksichtigen ist,

5. wenn die auf der Liegenschaft bestehenden oder zu errichtenden Bauten fiir eine Bestandsdauer von weniger als
sechs Monate bewilligt wurden, nur Abwasser dieser Bauten einzuleiten waren und die Abwasser in dichten und
abfluBlosen Behéaltern gesammelt und nachweislich in eine wasserrechtlich bewilligte 6ffentliche
Kanalisationsanlage an der von der Gemeinde bestimmten Stelle eingebracht werden; § 9 Abs. 6 und 7 sind hiebei
sinngemal anzuwenden,

(3) Uber Ansuchen des Eigentiimers der AnschluRgrundfliche, des Baues, der sonstigen Anlage oder des fiir die
Verwaltung der offentlichen Verkehrsflache zustandigen Organes ist diesem jedoch der AnschlulR zu bewilligen, auch
wenn auf Grund des Abs. 2 keine AnschluRpflicht besteht.

(4) Wenn die Gefahr einer nachteiligen Auswirkung einer Versickerung oder Verrieselung nach Abs. 2 Z 2 oder 3
besteht, ist von der Behorde eine Uberpriifungsverfahren durchzufilhren. In diesem Verfahren kommt auch einem
Nachbarn, der eine nachteilige Einwirkung auf sein Eigentum behauptet, Parteistellung zu. Wenn sich nach Aufnahme
eines Sachverstandigengutachtens ergibt, daR sich die Grundfldche fur eine Versickerung oder Verrieselung nicht
eignet oder eine nachteilige Einwirkung auf Bauten oder Grundfldchen durch Verndsserung oder Unterwaschung
besteht oder zu erwarten ist, ist mit Bescheid die Versickerung oder Verrieselung zu untersagen und die
AnschluRverpflichtung zu verfugen.

(5) Unbeschadet der Anschlul3- und Einleitungsverpflichtung ist das Auffangen und Nutzen von Niederschlagswasser
flr Bewdsserungszwecke oder als Brauchwasser, zB fur Toilettenspulung, zulassig.

In Kraft seit 02.01.2014 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


https://www.jusline.at/gesetz/bgld_kg_1989/paragraf/3
https://www.jusline.at/gesetz/bgld_kg_1989/paragraf/9
file:///

	§ 2 Bgld. KG 1989 Anschlußpflicht
	Bgld. KG 1989 - Bgld. Kanalanschlußgesetz 1989


